
 

  

S 10 R 1145/17

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Baden-Württemberg
Sozialgericht Landessozialgericht Baden-Württemberg
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 10
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 10 R 1145/17
Datum 09.10.2018

2. Instanz

Aktenzeichen L 10 R 3835/18
Datum 12.11.2020

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom
09.10.2018 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im
Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten steht die GewÃ¤hrung einer Rente wegen
Erwerbsminderung im Streit.

Die am.1966 geborene KlÃ¤gerin war zuletzt bis MÃ¤rz 2015 (siehe Reha-
Entlassungsbericht Bl. 81 SG-Akte) als Paketsortiererin sozialversicherungspflichtig
beschÃ¤ftigt. Seitdem ist sie ohne Arbeit (Bl. 69 VA Ã�T) und bezog bis Oktober
2016 Sozialleistungen. Der letzte Pflichtbeitrag wurde fÃ¼r Oktober 2016 entrichtet.
FÃ¼r die Folgezeit weist ihr Versicherungsverlauf freiwillige BeitrÃ¤ge bis
Dezember 2018 und danach keine rentenrechtlichen Zeiten mehr aus. Hinsichtlich
sÃ¤mtlicher Einzelheiten wird auf den Versicherungsverlauf vom 27.07.2020
verwiesen (Bl. 151 ff. LSG-Akte).

Die KlÃ¤gerin leidet in erster Linie an Erkrankungen auf orthopÃ¤dischem und
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psychiatrischem Fachgebiet sowie an einer Urticaria (Bl. 43 und 39 SG-Akte). Vom
20.05.2015 bis zum 02.06.2015 befand sie sich wegen Bandscheibenproblemen in
stationÃ¤rer Behandlung in der Klinik Bad B. , wo eine multimodale
Schmerztherapie durchgefÃ¼hrt wurde (Bl. 17 ff. VA Ã�T). Auf psychiatrischem
Fachgebiet wurde hier eine rezidivierende depressive StÃ¶rung und eine
somatogene SchmerzstÃ¶rung diagnostiziert und der KlÃ¤gerin eine ambulante
Psychotherapie empfohlen (Bl. 21 und 23 VA Ã�T). Nach Beschwerdebesserung
konnte die eingesetzte Schmerzmedikation im Verlauf reduziert und abgesetzt
werden (Bl. 23 VA Ã�T).

Vom 21.10.2015 bis zum 11.11.2015 befand sich die KlÃ¤gerin in stationÃ¤rer
medizinischer Rehabilitation in der F. in der Abteilung OrthopÃ¤die (Bl. 80 ff. SG-
Akte). Hier wurde neben einer Lumboischialgie links bei Bandscheibenvorfall auf
HÃ¶he L3/L4 und Bandscheibenprotrusionen auf HÃ¶he L4/L5 und L5/S1 u.a. eine
somatoforme SchmerzstÃ¶rung, eine Omalgie beidseits mit EinschrÃ¤nkung der
Beweglichkeit, eine MigrÃ¤ne sowie eine rezidivierende Gastritis und Adipositas
diagnostiziert. Die KlÃ¤gerin wurde mit einem nur noch unter dreistÃ¼ndigen
LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r eine TÃ¤tigkeit als Postangestellte, jedoch mit einem
Ã¼ber sechsstÃ¼ndigen LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r eine leichte TÃ¤tigkeit,
Ã¼berwiegend im Stehen, Sitzen und Gehen tÃ¤glich entlassen, wobei sie keine
WirbelsÃ¤ulenzwangshaltungen, kein BÃ¼cken, kein schweres Heben und Tragen,
kein Knien, kein In-die-Hocke-Gehen, kein langes Gehen und Stehen sowie keine
Ã�berkopfarbeiten mehr ausÃ¼ben kÃ¶nne.

Am 28.07.2016 stellte die KlÃ¤gerin einen Antrag auf GewÃ¤hrung einer Rente
wegen Erwerbsminderung. Die Beklagte lieÃ� die KlÃ¤gerin daraufhin durch den
Internisten und Sozialmediziner Dr. L. begutachten (Bl. 67 ff. VA Ã�T,
Untersuchungstag 03.11.2016). Dieser diagnostizierte eine chronische
Schmerzerkrankung im Sinne einer anhaltenden somatoformen SchmerzstÃ¶rung,
wobei die KlÃ¤gerin auf eine Therapie verzichte, (vorbefundlich) eine depressive
Entwicklung, aktuell leichtgradig bei laufender ambulanter Psychotherapie und
Verzicht auf medikamentÃ¶se Therapie, sowie eine hautÃ¤rztlich (telefonisch)
angegebene Nesselsucht bei aktuell unauffÃ¤lligem Hautbefund (Bl. 73 VA Ã�T).
Leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten seien der KlÃ¤gerin sechs Stunden und mehr
tÃ¤glich zumutbar. Hierbei sollten qualitative EinschrÃ¤nkungen dahingehend
beachtet werden, dass die KlÃ¤gerin keine schweren und dauerhaft mittelschweren
TÃ¤tigkeiten sowie TÃ¤tigkeiten mit erhÃ¶hten Belastungen des
Bewegungsapparates insgesamt, insbesondere der WirbelsÃ¤ule und keine
Ã¼berdurchschnittlich psychischen Belastungen mehr ausÃ¼ben kÃ¶nne.

Mit Bescheid vom 11.11.2016 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung einer Rente
wegen Erwerbsminderung mangels Vorliegens der medizinischen Voraussetzungen
ab und wies den erhobenen Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom
07.03.2017 zurÃ¼ck (Bl. 1 ff., 5 und 13 ff. Rechtsmittel-VA).

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 05.04.2017 Klage beim Sozialgericht Karlsruhe (SG)
erhoben. Das SG hat zunÃ¤chst die die KlÃ¤gerin behandelnden Ã�rzte und ihren
Psychotherapeuten schriftlich als sachverstÃ¤ndige Zeugen befragt. Der Facharzt
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u.a. fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. W. hat mitgeteilt, dass die KlÃ¤gerin an
einer Fibromyalgie und einem algogenen Psychosyndrom leide und Hinweise auf
eine Sinusitis bestÃ¼nden. Die LeistungsfÃ¤higkeit sei durch ein Gutachten zu
bewerten (Bl. 14 ff. SG-Akte). Der Facharzt fÃ¼r Allgemeinmedizin E. hat eine
somatische Depression, eine Struma nodosa mit Hyperparathyreoidismus, eine
Fibromyalgie, eine seronegative rheumatoide Polyarthritis sowie rezidivierende
Lumbalgien mitgeteilt und die LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin fÃ¼r leichte
TÃ¤tigkeiten nur noch unter drei Stunden tÃ¤glich eingeschÃ¤tzt (Bl. 34 ff. SG-
Akte). Der die KlÃ¤gerin behandelnde Diplom-Psychologe und Psychologische
Psychotherapeut M.-B. hat dem SG mitgeteilt, dass die KlÃ¤gerin aktuell seit
Februar 2012 wieder in seiner psychotherapeutischen Behandlung stehe. Er hat
eine schwere rezidivierende depressive StÃ¶rung, eine anhaltende somatoforme
SchmerzstÃ¶rung und eine Fibromyalgie diagnostiziert. Die KlÃ¤gerin sei nur noch
unter drei Stunden tÃ¤glich leistungsfÃ¤hig, wobei die EinschrÃ¤nkung der
LeistungsfÃ¤higkeit durchgehend seit FrÃ¼hjahr 2015 bestehe. Der Facharzt fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie Dr. H. hat eine schwere depressive Entwicklung sowie
eine SchmerzstÃ¶rung mitgeteilt und die LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin auf
maximal drei Stunden tÃ¤glich eingeschÃ¤tzt (Bl. 76 ff. SG-Akte). Der Facharzt fÃ¼r
OrthopÃ¤die und Unfallchirurgie K. hat lediglich eine einmalige Behandlung der
KlÃ¤gerin im Juni 2017 mitgeteilt und einen Fersensporn links sowie den Verdacht
auf einen Fersensporn rechts diagnostiziert. Die LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin
hat er nicht als eingeschrÃ¤nkt beschrieben.

Nach Vorlage einer beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahme des Dr. L. (Bl. 94 SG-Akte)
hat das SG ein SachverstÃ¤ndigengutachten bei dem Facharzt fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie Prof. Dr. R. (Bl. 105 ff. SG-Akte) sowie ein orthopÃ¤disch-
rheumatologisches Zusatzgutachten bei PD Dr. R. (Bl. 144 ff. SG-Akte) â��
Untersuchungstag jeweils 18.12.2017 â�� eingeholt. Dieser hat auf seinem
Fachgebiet geringe bis mÃ¤Ã�ig nachweisbare FunktionseinschrÃ¤nkungen im
Bereich von Hals und Schulter, geringe bis mÃ¤Ã�ig nachweisbare
EinschrÃ¤nkungen der Bewegungs- und Belastungsfunktion der RumpfwirbelsÃ¤ule,
FuÃ�schmerzen der Fersen und Achillessehnen bei Ansatztendinose am Fersenbein
mit radiologisch Sklerosierung und Tendinosis calcarea sowie geringem plantarem
Fersensporn beidseits ohne wesentliche nachweisbare FunktionseinschrÃ¤nkungen,
eine Fibromyalgie â�� DD myofasciales Schmerzsyndrom â�� mit geringer bis
mÃ¤Ã�iger FunktionseinschrÃ¤nkung der freien Kraftentfaltung der Muskulatur,
Gonalgien rechts mehr als links ohne wesentliche degenerative VerÃ¤nderungen
und ohne wesentliche nachweisbare FunktionseinschrÃ¤nkungen und geringe
Arthrosen der HÃ¼ft- und Kreuzbein-Darmbeingelenke ohne wesentliche
nachweisbare FunktionseinschrÃ¤nkungen beschrieben (exakte Diagnosen s. Bl.
198 ff. SG-Akte). Die KlÃ¤gerin sei noch in der Lage, leichte Arbeiten mit Heben und
Tragen von Lasten von 6 bis 8 kg mit gelegentlichem BÃ¼cken und Knien, mit
gelegentlichem Treppensteigen, Arbeiten im Freien â�� bei NÃ¤sse und KÃ¤lte mit
Schutzkleidung -, grob- und feinmotorische Arbeiten mit beiden HÃ¤nden, Arbeiten
an Schalttafeln, TastengerÃ¤ten, BÃ¼romaschinen, Schreibmaschinen und
Personalcomputern noch sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich auszuÃ¼ben,
wobei die TÃ¤tigkeiten stÃ¤ndig im Sitzen, Ã¼berwiegend im Stehen und teilweise
im Gehen verrichtet werden kÃ¶nnten (Bl. 200 SG-Akte). Aus orthopÃ¤disch-
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rheumatischer Sicht sei auch eine EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit nicht durch
objektive Befunde zu begrÃ¼nden (Bl. 205 SG-Akte).

Prof. Dr. R. hat in seinem Gutachten eine leichte depressive Episode im Rahmen
einer rezidivierenden depressiven StÃ¶rung sowie eine anhaltende somatoforme
SchmerzstÃ¶rung (in leichter AusprÃ¤gung, Bl. 133 SG-Akte) diagnostiziert (Bl. 139
SG-Akte) und die LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt in zeitlicher Hinsicht nicht eingeschrÃ¤nkt gesehen
(Bl. 139 SG-Akte). Lediglich die qualitative LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin sei
dahingehend eingeschrÃ¤nkt, dass sie keine Akkord- oder FlieÃ�bandtÃ¤tigkeiten,
keine TÃ¤tigkeiten mit einem Heben und Tragen von Lasten Ã¼ber 8 kg mehr
ausÃ¼ben kÃ¶nne und die noch leidensgerechten TÃ¤tigkeiten vorzugsweise im
Wechsel zwischen Stehen, Gehen und Sitzen unter Vermeidung von
Zwangshaltungen der WirbelsÃ¤ule, Arbeiten auf Leitern und GerÃ¼sten, Arbeiten
unter der Exposition von KÃ¤lte, WÃ¤rme, Staub, Gasen, DÃ¤mpfen oder NÃ¤sse
und ohne Nachtschichten ausgefÃ¼hrt werden sollten (Bl. 139 f. SG-Akte).

Das SG hat die Klage u.a. gestÃ¼tzt auf das Gutachten des Prof. Dr. R. , das
Zusatzgutachten des PD Dr. R. , den Entlassungsbericht der F. sowie das im
Verwaltungsverfahren eingeholte Gutachten des Dr. L. mit Urteil vom 09.10.2018
abgewiesen.

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 26.10.2018 Berufung beim Landessozialgericht
Baden-WÃ¼rttemberg (LSG) eingelegt und ausgefÃ¼hrt, dass Prof. Dr. R. bei einer
zeitlichen Latenz von fÃ¼nf Monaten zwischen Begutachtung und
Gutachtenserstellung keinen persÃ¶nlichen Eindruck von der KlÃ¤gerin mehr im
Kopf gehabt haben kÃ¶nne und seine EinschÃ¤tzung auf einer Momentaufnahme
beruhe und nicht den LÃ¤ngsschnitt der Erkrankung der KlÃ¤gerin berÃ¼cksichtige.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 09.10.2018 sowie den Bescheid vom
11.11.2016 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 07.03.2017 aufzuheben
und die Beklagte zu verurteilen, ihr eine Rente wegen voller bzw. teilweiser
Erwerbsminderung ab dem 01.07.2016 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verweist auf ihren Vortrag im erstinstanzlichen Verfahren sowie den Inhalt des
angefochtenen Urteils und hat mitgeteilt, dass die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen Erwerbsminderung lediglich fÃ¼r den
Eintritt eines Versicherungsfalles bis zum 30.11.2018 erfÃ¼llt seien (Bl. 20 LSG-
Akte).

Nach Beiziehung von Behandlungsunterlagen des Facharztes u.a. fÃ¼r Neurologie
und Psychiatrie Dr. H. (u.a. Befundberichte vom 30.11.2017, 08.03.2018 und
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12.03.2019, Bl. 27 ff. LSG-Akte) hat der Senat ein SachverstÃ¤ndigengutachten bei
der FachÃ¤rztin fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. H. eingeholt
(Untersuchungstage 04.07. und 05.08.2019, Bl. 33 ff. LSG-Akte). Sie hat
rezidivierende depressive Episoden mit Chronifizierungstendenzen bei zum
Gutachtenszeitpunkt leichter depressiver Symptomatik, eine chronische
somatoforme SchmerzstÃ¶rung, Hinweise auf das Vorliegen einer neurotischen
Fehlentwicklung mit histrionischen PersÃ¶nlichkeitsanteilen, wobei Kriterien fÃ¼r
eine PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung im engeren Sinne nicht erfÃ¼llt gewesen sind, einen
umschriebenen Schmerz, ausgelÃ¶st durch degenerative LWS-VerÃ¤nderungen mit
Bandscheibenvorfall sowie Zeichen einer leichten Polyneuropathie (subjektiv ohne
neuropathietypische Beschwerden) diagnostiziert (Bl. 69 f. LSG-Akte). Dr. H. hat
ausgefÃ¼hrt, dass die qualitative LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin dahingegen
eingeschrÃ¤nkt sei, dass sie nicht mehr in der Lage sei, schwere Arbeiten mit
Heben und Tragen von Lasten Ã¼ber 8 kg zu bewÃ¤ltigen und sie keine
TÃ¤tigkeiten mehr in monotoner KÃ¶rperhaltung, mit RÃ¼ckenbelastungen sowie
Schicht- oder Nachtarbeit oder TÃ¤tigkeiten unter klimatisch ungÃ¼nstigen
Bedingungen, Zeitdruck oder erhÃ¶hter Stressbelastung sowie mit dem Erfordernis
der Ã�bernahme besonderer Verantwortung durchfÃ¼hren kÃ¶nne (Bl. 72 f. LSG-
Akte), ErwerbsunfÃ¤higkeit jedoch (momentan noch) nicht vorliege (Bl. 73 LSG-
Akte).

Auf Antrag der KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) hat der Senat
ein SachverstÃ¤ndigengutachten bei dem Facharzt u.a. fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie Prof. Dr. B. eingeholt (Bl. 87 ff. LSG-Akte, Untersuchungstag
12.05.2020). Er hat u.a. eine schwere Konversionsneurose (Hysterie), eine
mittelgradige depressive Episode bei sehr auffÃ¤lligen Strukturmerkmalen, eine
chronische SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen Faktoren,
chronische WirbelsÃ¤ulenbeschwerden und chronische Gelenkbeschwerden bei
bekannten degenerativen VerÃ¤nderungen diagnostiziert (vollstÃ¤ndige Diagnosen
s. Bl. 113 LSG-Akte) und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die KlÃ¤gerin nicht
mehr in der Lage sei, irgendeine berufliche TÃ¤tigkeit auszuÃ¼ben und auch die
WegefÃ¤higkeit nicht mehr vorhanden sei (Bl. 131 LSG-Akte). Die
LeistungseinschrÃ¤nkung bestehe mindestens seit der Rentenantragstellung (Bl.
132 LSG-Akte).

Die Beklagte hat daraufhin eine beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme des Facharztes
u.a. fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. N. vorgelegt (Bl. 146 ff. LSG-Akte), in der er
u.a. bemÃ¤ngelt hat, dass Prof. Dr. B. keine KonsistenzprÃ¼fung durchgefÃ¼hrt
habe (Bl.147/RS LSG-Akte).

Die Beteiligten haben auf die DurchfÃ¼hrung einer mÃ¼ndlichen Verhandlung
verzichtet.

Zur weiteren Darstellung des Sachverhaltes sowie des Vorbringens der Beteiligten
wird auf den Inhalt der Verwaltungsakten der Beklagten sowie der Akten beider
RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

                             5 / 11

https://dejure.org/gesetze/SGG/109.html


 

Die gemÃ¤Ã� Â§ 151 Abs. 1 SGG form- und fristgerecht eingelegte und gemÃ¤Ã�
den Â§Â§ 143, 144 SGG statthafte Berufung der KlÃ¤gerin, Ã¼ber die der Senat mit
EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten ohne mÃ¼ndliche Verhandlung durch Urteil
gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs. 2 SGG entscheidet, ist zulÃ¤ssig, jedoch unbegrÃ¼ndet.

Das SG hat die Klage zu Recht abgewiesen, denn der Bescheid der Beklagten vom
11.11.2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 07.03.2017 ist
rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten. Denn die KlÃ¤gerin
ist im Sinne der maÃ�geblichen gesetzlichen Regelungen zumindest so lange weder
voll noch teilweise erwerbsgemindert gewesen, wie die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen noch erfÃ¼llt waren. Ihr steht daher weder eine Rente wegen
voller noch wegen teilweiser Erwerbsminderung zu.

Rechtsgrundlage fÃ¼r die hier begehrte Rente wegen Erwerbsminderung ist Â§ 43
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI). Danach haben Versicherte bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen teilweiser (Abs. 1 Satz 1
der Regelung) bzw. voller (Abs. 2 Satz 1 der Regelung) Erwerbsminderung, wenn sie
â�� u.a. â�� teilweise bzw. voll erwerbsgemindert sind. Nach Â§ 43 Abs. 1 Satz 2
SGB VI sind teilweise erwerbsgemindert Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein. Nach Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI sind voll erwerbsgemindert
Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit
auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. Nach Â§ 43
Abs. 3 SGB VI ist nicht erwerbsgemindert, wer unter den Ã¼blichen Bedingungen
des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig
sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Voraussetzung fÃ¼r diesen Rentenanspruch ist nach Â§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bzw.
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB VI auch, dass der Versicherte in den letzten fÃ¼nf Jahren
vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit hat. Zu PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit zÃ¤hlen nach Â§ 55 Abs. 2 SGB VI auch freiwillige
BeitrÃ¤ge, die als PflichtbeitrÃ¤ge gelten (Nr. 1), oder (Nr. 2) PflichtbeitrÃ¤ge, fÃ¼r
die aus den in Â§ 3 oder Â§ 4 genannten GrÃ¼nden BeitrÃ¤ge gezahlt worden sind
oder als gezahlt gelten (dies betrifft insbesondere auch PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r
Lohnersatzleistungen, vgl. Â§ 3 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 3a SGB VI) oder BeitrÃ¤ge fÃ¼r
Anrechnungszeiten, die ein LeistungstrÃ¤ger mitgetragen hat (Nr. 3). Dabei zÃ¤hlt
ein nur zum Teil belegter Monat als voller Monat (Â§ 122 Abs. 1 SGB VI). Der FÃ¼nf-
Jahres-Zeitraum endet gemÃ¤Ã� Â§ 26 Abs. 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB
X) i.V.m. Â§ 187 Abs. 1 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB) am Tag vor Eintritt der
Erwerbsminderung, so dass vom Eintritt der Erwerbminderung zurÃ¼ckzurechnen
ist.

FÃ¼r die KlÃ¤gerin wurden letztmals im Oktober 2016 PflichtbeitrÃ¤ge entrichtet,
so dass drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge zuletzt in dem FÃ¼nfjahreszeitraum vom
30.11.2013 bis 29.11.2018 vorgelegen haben und somit die Erwerbsminderung der
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KlÃ¤gerin spÃ¤testens am 30.11.2018 hÃ¤tte eingetreten sein mÃ¼ssen (Â§ 43
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bzw. Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB VI). Die von der KlÃ¤gerin von
Dezember 2016 bis Dezember 2018 entrichteten freiwilligen BeitrÃ¤ge finden bei
dieser Berechnung keine BerÃ¼cksichtigung, da Â§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB VI nur
diejenigen freiwilligen BeitrÃ¤ge den PflichtbeitrÃ¤gen gleichstellt, die nach
besonderen Vorschriften als PflichtbeitrÃ¤ge gelten, so z.B. nach Â§ 205 Abs. 1 Satz
3 SGB VI und Â§ 11 des Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen
Unrechts in der Sozialversicherung (WGSVG). Hingegen stehen "normale" freiwillige
BeitrÃ¤ge, die nach Â§ 7 SGB VI gezahlt wurden, den PflichtbeitrÃ¤gen i.S.d. Â§ 55
Abs. 2 Nr. 1 SGB VI nicht gleich (GÃ¼rtner in Kasseler Kommentar
Sozialversicherungsrecht, 110. EL, Juli 2020, Â§ 55 SGB VI Rdnr. 14; Flecks in jurisPK-
SGB VI, 2. Auflage 2013 â�� Stand 29.11.2019 -, Â§ 55 SGB VI Rdnr. 31.1).

Bis zum 30.11.2018 hat bei der KlÃ¤gerin jedoch keine Erwerbsminderung
vorgelegen. Sowohl nach den vom SG eingeholten SachverstÃ¤ndigengutachten
von Prof. Dr. R. und PD Dr. R. (Untersuchungsdatum jeweils der 18.12.2017) sowie
dem vom Senat eingeholten SachverstÃ¤ndigengutachten der Dr. H.
(Untersuchungsdatum 04.07.2019 und 05.08.2019) und dem bereits im
Verwaltungsverfahren erstellten Gutachten des Dr. L. (Untersuchungstag
03.11.2016) ist die KlÃ¤gerin nicht erwerbsgemindert gewesen. Diesen
EinschÃ¤tzungen schlieÃ�t sich der Senat nach eigener Ã�berzeugungsbildung an.
Dagegen ist die Beurteilung von Prof. Dr. B. im Mai 2020 nicht Ã¼berzeugend und
datiert ohnehin nach dem letztmaligen Vorliegen der versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen.

Dr. L. diagnostizierte eine chronische Schmerzerkrankung im Sinne einer
anhaltenden somatoformen SchmerzstÃ¶rung, vorbefundlich eine depressive
Entwicklung, aktuell leichtgradig bei laufender ambulanter Psychotherapie sowie
eine hautÃ¤rztlich angegebene Nesselsucht bei aktuell unauffÃ¤lligem Hautbefund
(Bl. 73 VA Ã�T). Diese Diagnosen korrespondieren mit den von ihm erhobenen
Befunden (Bl. 70 ff. VA Ã�T) und seiner LeistungseinschÃ¤tzung, wonach die
KlÃ¤gerin in der Lage gewesen ist, leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten sechs
Stunden tÃ¤glich und mehr unter Beachtung qualitativer EinschrÃ¤nkungen (keine
schweren und dauerhaft mittelschweren TÃ¤tigkeiten sowie solche mit erhÃ¶hten
Belastungen des Bewegungsapparates insgesamt, insbesondere der WirbelsÃ¤ule,
und Ã¼berdurchschnittlich psychischen Belastungen) auszuÃ¼ben.

Die EinschÃ¤tzung des Dr. L. wird bestÃ¤tigt durch das
SachverstÃ¤ndigengutachten des Prof. Dr. R. sowie das Zusatzgutachten des PD Dr.
R â�¦

PD Dr. R. hat auf seinem Fachgebiet geringe bis mÃ¤Ã�ig nachweisbare
FunktionseinschrÃ¤nkungen im Bereich von Hals und Schulter, geringe bis mÃ¤Ã�ig
nachweisbare EinschrÃ¤nkungen der Bewegungs- und Belastungsfunktion der
RumpfwirbelsÃ¤ule, FuÃ�schmerzen der Fersen und Achillessehnen bei
Ansatztendinose am Fersenbein mit radiologisch Sklerosierung und Tendinosis
calcarea sowie geringem plantarem Fersensporn beidseits ohne wesentliche
nachweisbare FunktionseinschrÃ¤nkungen, eine Fibromyalgie â�� DD myofasciales
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Schmerzsyndrom â�� mit geringer bis mÃ¤Ã�iger FunktionseinschrÃ¤nkung der
freien Kraftentfaltung der Muskulatur, Gonalgien rechts mehr als links ohne
wesentliche degenerative VerÃ¤nderungen und ohne wesentliche nachweisbare
FunktionseinschrÃ¤nkungen und geringe Arthrosen der HÃ¼ft- und Kreuzbein-
Darmbeingelenke ohne wesentliche nachweisbare FunktionseinschrÃ¤nkungen
beschrieben (exakte Diagnosen s. Bl. 198 ff. SG-Akte). Hinweise auf eine
entzÃ¼ndliche rheumatische Gelenkerkrankung oder eine schwerwiegende
Polyarthrose haben sich weder anhand der kÃ¶rperlichen Untersuchung, noch der
RÃ¶ntgenbefunde und auch nicht anhand der Laborbefunde ergeben (Bl. 197 SG-
Akte). Insgesamt hat PD Dr. R. somit auf orthopÃ¤disch-rheumatologischem
Fachgebiet keine EinschrÃ¤nkung der quantitativen LeistungsfÃ¤higkeit der
KlÃ¤gerin festzustellen vermocht (Bl. 202 SG-Akte), sondern hat lediglich qualitative
LeistungseinschrÃ¤nkungen beschrieben (Bl. 200 SG-Akte). Danach ist die KlÃ¤gerin
noch in der Lage gewesen, leichte Arbeiten mit Heben und Tragen von Lasten von 6
bis 8 kg mit gelegentlichem BÃ¼cken und Knien, mit gelegentlichem
Treppensteigen, Arbeiten im Freien â�� bei NÃ¤sse und KÃ¤lte mit Schutzkleidung -,
grob- und feinmotorische Arbeiten mit beiden HÃ¤nden, Arbeiten an Schalttafeln,
TastengerÃ¤ten, BÃ¼romaschinen, Schreibmaschinen und Personalcomputern noch
sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich auszuÃ¼ben, stÃ¤ndig im Sitzen,
Ã¼berwiegend im Stehen und teilweise im Gehen (Bl. 200 SG-Akte).

Eine EinschrÃ¤nkung der quantitativen LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin hat auch
Prof. Dr. R. auf neurologisch-psychiatrischem und schmerzmedizinischem
Fachgebiet nicht bestÃ¤tigt. Er hat lediglich eine leichte depressive Episode im
Rahmen einer rezidivierenden depressiven StÃ¶rung sowie eine anhaltende
somatoforme SchmerzstÃ¶rung (in leichter AusprÃ¤gung, Bl. 133 SG-Akte)
diagnostiziert (Bl. 139 SG-Akte) und die LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin lediglich
in qualitativer Hinsicht, nÃ¤mlich dahingehend eingeschrÃ¤nkt beschrieben, als sie
keine Akkord- oder FlieÃ�bandtÃ¤tigkeiten, keine TÃ¤tigkeiten mit einem Heben
und Tragen von Lasten Ã¼ber 8 kg, keine TÃ¤tigkeiten mit Zwangshaltungen der
WirbelsÃ¤ule, Arbeiten auf Leitern und GerÃ¼sten, Arbeiten unter der Exposition
von KÃ¤lte, WÃ¤rme, Staub, Gasen, DÃ¤mpfen oder NÃ¤sse und Nachtschichten
mehr ausÃ¼ben kann. Die noch leidensgerechten TÃ¤tigkeiten sind vorzugsweise
im Wechsel zwischen Stehen, Gehen und Sitzen durchzufÃ¼hren (Bl. 139 f. SG-
Akte).

Soweit die KlÃ¤gerin in der BerufungsbegrÃ¼ndung bemÃ¤ngelt hat, Prof. Dr. R.
habe sein Gutachten erst fÃ¼nf Monate nach der Begutachtung erstellt und somit
keinen persÃ¶nlichen Eindruck von der KlÃ¤gerin mehr im Kopf gehabt, so verkennt
sie zum einen, dass Gutachter Ã¼blicherweise Ã¼ber eine umfangreiche
Dokumentation ihrer Exploration verfÃ¼gen, zum anderen, dass auch diese Kritik
nicht zu Befunden fÃ¼hrt, die eine quantitative Leistungsminderung begrÃ¼nden
kÃ¶nnten. Soweit sie auÃ�erdem bemÃ¤ngelt, die EinschÃ¤tzung von Prof. Dr. R.
beruhe auf einer Momentaufnahme und nicht auf einem LÃ¤ngsschnitt ihrer
Erkrankung, verkennt sie abermals, dass auch diese Argumentation nicht zu
gutachtlichen Befunden fÃ¼hrt, die eine quantitative Leistungsminderung
rechtfertigen und zudem auch Dr. H. im Sommer 2019 keine derartigen Befunde
erhoben hat, weshalb keine Anhaltspunkte fÃ¼r die Annahme vorliegen, lediglich
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zum Zeitpunkt der Begutachtung durch Prof. Dr. R. sei es der KlÃ¤gerin besser
gegangen.

Die LeistungseinschÃ¤tzungen der SachverstÃ¤ndigen PD Dr. R. und Prof. Dr. R.
werden bestÃ¤tigt durch das vom Senat von Amts wegen eingeholte neurologisch-
psychiatrische SachverstÃ¤ndigengutachten der Dr. H â�¦ Sie hat die KlÃ¤gerin im
Juli und August 2019 â�� also bereits mehrere Monate nach dem letztmaligen
Vorliegen der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung
einer Rente wegen Erwerbsminderung â�� untersucht und ebenfalls keine
quantitative LeistungseinschrÃ¤nkung gesehen. Dr. H. hat rezidivierende
depressive Episoden mit zum Gutachtenszeitpunkt leichter depressiver
Symptomatik, eine somatoforme SchmerzstÃ¶rung, Hinweise auf eine neurotische
Fehlentwicklung mit histrionischen PersÃ¶nlichkeitsanteilen, einen
lumboischialgieformen Schmerz und Zeichen einer leichten Polyneuropathie,
subjektiv jedoch ohne neuropathietypische Beschwerden, diagnostiziert (Bl. 69 f.
LSG-Akte) und hieraus gleichfalls lediglich qualitative, nicht jedoch quantitative
LeistungseinschrÃ¤nkungen abgeleitet. Dr. H. hat die KlÃ¤gerin nicht mehr in der
Lage gesehen, schwere Arbeiten mit Heben und Tragen von Lasten Ã¼ber 8 kg, in
monotoner KÃ¶rperhaltung, mit RÃ¼ckenbelastungen, mit Schicht- sowie
Nachtarbeit, unter klimatisch ungÃ¼nstigen Bedingungen sowie unter Zeitdruck
oder erhÃ¶hter Stressbelastung zu bewÃ¤ltigen (Bl. 72 f. LSG-Akte).

Hieran vermag das auf Antrag der KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 109 SGG von Prof. Dr. B.
anlÃ¤sslich seiner Untersuchung im Mai 2020 erstellte SachverstÃ¤ndigengutachten
nichts zu Ã¤ndern, denn die von ihm mitgeteilte EinschrÃ¤nkung der zeitlichen
LeistungsfÃ¤higkeit steht im Widerspruch zu den von ihm mehrfach beschriebenen
massiven Aggravations- und Demonstrationstendenzen (Bl. 105, 108, 111 und 112
LSG-Akte), die sich auch in dem von ihm durchgefÃ¼hrten
Beschwerdevalidierungstest bestÃ¤tigt haben (Bl. 107 LSG-Akte). Das hat Dr. N. in
seiner sozialmedizinischen Stellungnahme von Juni 2020 (Bl. 146 f. LSG-Akte)
anschaulich herausgearbeitet. Vor diesem Hintergrund ist es fÃ¼r den Senat â��
ebenso wenig wie fÃ¼r Dr. N. â�� nachvollziehbar, wenn Prof. Dr. B. in seiner
zusammenfassenden Leistungsbeurteilung, die "manifesten Fehlhaltungen" der
KlÃ¤gerin ihrem ihr selbst nicht "zugÃ¤nglichen Bewusstsein" zuordnet und die
Aggravations- und Simulationstendenzen diesen gegenÃ¼ber als untergeordnet
betrachtet (Bl. 129 LSG-Akte). Soweit er diese EinschÃ¤tzung mit der Diagnose
einer hysterischen Neurose zu begrÃ¼nden versucht (Bl. 124 f., 129 LSG-Akte), hat
Dr. N. zu Recht darauf hingewiesen, dass die Aktenlage eine derartige Diagnose
nicht stÃ¼tzt und auch nicht klar ist, wie eine aggravatorisch und/oder simulativ
prÃ¤sentierte Symptomatik zuverlÃ¤ssig von den KrankheitsentitÃ¤ten einer
dissoziativen StÃ¶rung oder einer PersÃ¶nlichkeitsvariante mit histrionischer
PrÃ¤gung zu trennen sein soll (Bl. 146/RS LSG-Akte). Die LeistungseinschÃ¤tzung
des Prof. Dr. B. ist daher nicht Ã¼berzeugend.

UnabhÃ¤ngig von der Richtigkeit der LeistungseinschÃ¤tzung des Prof. Dr. B. ,
haben zum Zeitpunkt seiner Begutachtung im Mai 2020 jedenfalls die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente
wegen Erwerbsminderung bereits seit mehr als 17 Monaten nicht mehr vorgelegen.
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Wie bereits ausgefÃ¼hrt, sind die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r
die GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung letztmals bei Eintritt des
Leistungsfalls am 30.11.2018 erfÃ¼llt gewesen. Soweit Prof. Dr. B. davon
ausgegangen ist, dass die Erwerbsminderung der KlÃ¤gerin mindestens bereits seit
Rentenantragstellung im Juli 2016 bestehe (Bl. 132 LSG-Akte), so ist dies weder mit
dem Gutachtensergebnis des Dr. L. von November 2016, den seitens der KlÃ¤gerin
gegenÃ¼ber Dr. L. gemachten anamnestischen Angaben Ã¼ber die noch
ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeiten und AktivitÃ¤ten (kochen, spÃ¼len, putzen, WÃ¤sche
waschen, alleine einkaufen, Pkw fahren, vierwÃ¶chige Reise in die TÃ¼rkei im
August 2016, regelmÃ¤Ã�iger telefonischer Kontakt zu fÃ¼nf bis sechs
Freundinnen, Bl. 69 VA Ã�T), noch mit den im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens
von Amts wegen eingeholten Gutachten von Prof. Dr. R. , PD Dr. R. und Dr. H. in
Einklang zu bringen. Prof. Dr. B. hat auch keine BegrÃ¼ndung fÃ¼r den von ihm
angenommenen Zeitpunkt des angeblichen Eintritts der Leistungsminderung
gebracht (s. Bl. 132 LSG-Akte).

Eine andere EinschÃ¤tzung ergibt sich auch nicht aus den sachverstÃ¤ndigen
ZeugenauskÃ¼nften der die KlÃ¤gerin behandelnden Ã�rzte. Dr. W. hat in seiner
Zeugenauskunft gegenÃ¼ber dem SG ausdrÃ¼cklich auf eine gutachterliche
Untersuchung verwiesen (Bl. 15 SG-Akte). Soweit die behandelnden Ã�rzte E. (Bl. 34
SG-Akte) und Dr. H. (Bl. 76 SG-Akte) und der Diplom-Psychologe M.-B. (Bl. 57 ff. SG-
Akte) die von ihnen behauptete EinschrÃ¤nkung der quantitativen
LeistungsfÃ¤higkeit auf KonzentrationsschwÃ¤chen, eine EinschrÃ¤nkung des
DurchhaltevermÃ¶gens und einer Denkverlangsamung zurÃ¼ckfÃ¼hren, so haben
sich derartige BeeintrÃ¤chtigungen weder im Rahmen der Begutachtung durch Prof.
Dr. R. noch durch die Begutachtung von Dr. H. bestÃ¤tigt und werden nicht einmal
von Prof. Dr. B. beschrieben.

Der Verweis der KlÃ¤gerin auf die EinschÃ¤tzungen des behandelnden Facharztes
u.a. fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. H. und des Diplom-Psychologen und
Psychologischen Psychotherapeuten M.-B. fÃ¼hren ebenso wenig zu einem anderen
Ergebnis. Der Diplom-Psychologe und Psychologische Psychotherapeut M.-B. hat in
seiner sachverstÃ¤ndigen Zeugenauskunft gegenÃ¼ber dem SG bereits keine
klinischen Befunde mitgeteilt, sondern die Beschwerdeangaben der KlÃ¤gerin
wiederholt (s. Bl. 58 SG-Akte). Dr. H. hat dem SG zwar Befunde mitgeteilt (s. Bl. 76
SG-Akte), die auch auf eine depressive Entwicklung hindeuten (s. auch
Stellungnahme Dr. L. , Bl. 94/RS SG-Akte). Diese Befunde haben sich jedoch weder
im Rahmen der Begutachtung durch Dr. L. â�� dieser ist als Sozialmediziner
entgegen der Auffassung der KlÃ¤gerin auch in der Lage, einen orientierenden
psychischen Befund zu erheben und diesen zu bewerten (s.o.) -, noch der durch
Prof. Dr. R. und auch nicht der durch Dr. H. bestÃ¤tigt. Dr. L. und Dr. H. haben daher
zu Recht die von Dr. H. vorgenommene abweichende LeistungseinschÃ¤tzung der
Besonderheit der Arzt-Patienten-Beziehung zugerechnet (s. Bl. 94/RS SG-Akte, Bl.
75 LSG-Akte).

Auch die von Prof. Dr. B. angenommene UnfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin, viermal
tÃ¤glich eine Wegstrecke von Ã¼ber 500 m innerhalb von jeweils 20 Minuten zu
FuÃ� zurÃ¼ckzulegen und keine Ã¶ffentlichen Verkehrsmittel benutzen zu kÃ¶nnen
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(Bl. 131 f. LSG-Akte), fÃ¼hrt nicht zu einem Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente
wegen Erwerbsminderung. Denn einerseits hat auÃ�er Prof. Dr. B. keiner der
Gutachter eine EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit gesehen (Bl. 142 und 205 SG-
Akte, Bl. 73 LSG-Akte). Andererseits haben die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Begutachtung durch Prof. Dr. B. nicht mehr
vorgelegen (hierzu s.o.).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor.
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